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der Zeitpunkt des  Braun - 
kohlenausstiegs nähert 
sich mit großen Schrit-
ten. Damit beginnt aus 
wasserwirtschaftlicher 
Sicht eine heikle Phase, 
die mit erheblichen Um-
stellungen und großen 
Veränderungen verbun-
den ist. 

Die letzten Jahrzehnte waren im Rheini
schen Braunkohlengebiet dadurch geprägt, 
dass die negativen Auswirkungen der berg
baubedingten Grundwasserabsenkungen 
durch das reichlich zur Verfügung stehende 
Sümpfungswasser aus den Tagebauen aus
geglichen werden konnten. So wurde durch 
das Einleiten von Sümpfungswasser die Was
serführung von Flüssen und Bächen gewähr
leistet. Durch großräumige Grundwasser
anreicherungen konnten bislang wertvolle 
Feuchtgebiete gestützt und die Wasserver
sorgung sichergestellt werden.

Mit dem Ende des aktiven Braunkohlen
bergbaus wird das Sümpfungswasser nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Der Bedarf an 
Stützungsmaßnahmen wird jedoch solange 
bestehen bleiben, bis der Grundwasserwie
deranstieg abgeschlossen ist. Das bedeutet, 
dass das Rheinwasser für die kommenden 
Jahrzehnte die Rolle des Sümpfungswassers 
übernehmen wird. Es dient also nicht nur  
der Befüllung der Restseen, sondern insbe 
sondere auch der Fortführung der notwen  
d igen Ausgleichsmaßnahmen.

Damit diese Umstellung gelingt, müssen  
in absehbarer Zeit zahlreiche, wasserwirt
schaftlich anspruchsvolle Aufgaben bewältigt 
werden, über die in diesem Heft schwerpunkt
mäßig berichtet wird. Wichtig erscheint mir, 
dass die Maßnahmen so konzipiert werden, 
dass sie nur über den Zeitraum der bergbau
lichen Beeinflussung erforderlich sind. Das 
langfristige Ziel, eines sich selbst regulieren
den Wasserhaushalts, sollten wir nicht aus 
den Augen verlieren.

 Ihr 

 Bernd Bucher
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A K T U E L L

Förderbescheidübergabe  
zur Wiederaufbauhilfe 

Die sintflutartigen Niederschläge des 
Hochwassers 2021 haben viele Anlagen 
des Erftverbandes und die Ufer der Erft mit 
ihren Nebenflüssen schwer geschädigt. 

Der Wiederaufbau ist trotz der schlechten 
Verfügbarkeit von Bauteilen in vollem Gange. 
Um den Erftverband dabei bestmöglich zu 
unterstützen, überreichte Ina Scharrenbach, 
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digitalisierung des Landes NordrheinWest 
falen, dem Verband im Erftpark Euskirchen 
am 22. Dezember einen Förderbescheid in 

Höhe von rund 23,4 Millionen Euro. Die 
Förderung dient insbesondere der Instand 
setzung von Hochwasserrückhaltebecken, 
Ufermauern, Uferböschungen, Kläranlagen, 
Regenüberlaufbecken und Pumpwerken.  
Zu den am stärksten geschädigten Anlagen 
gehören die Kläranlage ErftstadtKöttingen, 
das Hochwasserrückhaltebecken Horchheim 
und die Ufermauern in SwisttalOdendorf.

 Text: Ronja Thiemann

»Förderbescheidübergabe im Erftpark Euskirchen«, v. l. n. r.: Dr. Dietmar Jansen (Bereichsleiter Gewässer);  
Dr. HansPeter Schick (Vorsitzender Verbandsrat); Landrat Markus Ramers (Kreis Euskirchen); Klaus Voussem (MdL); 
Ina Scharrenbach (Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NordrheinWestfalen); 
Erftverbandsvorstand Dr. Bernd Bucher; Bürgermeister Sacha Reichelt (Stadt Euskirchen); Detlef Seif (MdB);  
Prof. Heinrich Schäfer (Bereichsleiter Abwasser)
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Der Erftverband hat auf dem Gelände des 
Gewerbe und Industriegebietes Wolbers  
acker in Rheinbach ein sogenanntes Reten
tionsbodenfilterbecken (RBF) zur Behand 

lung des anfallenden Niederschlagswas sers 
errichtet. Es reinigt das bei starken Nieder
schlä gen anfallende Niederschlagswasser. 
Zusätzlich wurden Entlastungsmulden (auch 
Rückhaltemulden genannt) ausgehoben, um 
auch bei Starkregenereignissen Wasser zu
rückhalten zu können.

Das RBF erfüllt im Wesentlichen zwei Funk 
tionen, die bereits in seinem Namen enthal
ten sind. Zum einen wird das Niederschlags
wasser gespeichert – rund 9.600 Kubikme 
ter (m³) Wasser können zurückgehalten wer
den – und nur stark gedrosselt in das Ge 
wässer eingeleitet. Bis zur Vollfüllung des Bo
den filters beträgt die Einleitmenge maximal 
200 l/s. Zum anderen findet eine weite re Rei
nigung des Niederschlagswassers statt. Das 

Wasser durchströmt eine Filterschicht aus 
feinem Sand, die mit Schilf bepflanzt ist.  
Dabei werden ungelöste Schmutzstoffe und 
sogar ge löste Schadstoffe zurückgehalten. 
Ferner bauen Bakterien, die sich im Laufe  
der Betriebszeit im Filtersand ansiedeln, die 
organische Verschmutzung ab. Das filtrierte  
Wasser wird über ein Drainagesystem ge 
sam melt und über einen Entlastungskanal  
in den Morsbach abgeführt. 

Der Baubeginn erfolgte im Herbst 2018. 
Die Maßnahme begann mit umfangreichen 
archäologischen Untersuchungen und endete 
im Winter 2022 nach Fertigstellung des rund 
2,3 km langen Entlastungskanals und der 
Aufwuchsphase der Schilfbepflanzung. Im 
Rahmen der Aufwuchsphase wird das Re ten
tionsbodenfilterbecken künstlich ein ge staut, 
damit sich die Schilfpflanzen im Becken eta
blieren können. Das Ziel ist hier eine intensive 
Durchwurzelung des Filter sandes und ein  
nahezu flächiger Schilfbe stand bis zum Ende  
der Vegetation periode. Die Inbetriebnahme 
erfolgte im Januar 2023.

A B WA S S E R

Retentionsbodenfilterbecken 
Wolbersacker
Neues Becken in Betrieb

Die Baukosten des Retentionsboden filter
beckens betragen rund 5 Mio. Euro. Das 
Land NRW fördert die Maßnahme mit  
2,96 Mio. Euro.

Text: René Düppen

RBF Wolbersacker im März 2023

Retentionsbodenfilterbecken nach der Aufwuchsphase 
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Zahlreiche Bodendenkmalfunde führten ins
gesamt zu einer Bauzeitverzögerung von 
rund drei Monaten. Der im Rahmen des Plan
feststellungsverfahrens erstellte archäologi
sche Fachbeitrag ging im Wesentlichen von 
einer eher punktuellen Befunderwartung 
östlich von Wißkirchen aus. Untersuchungen 
des LVRAmtes für Bodendenkmalpflege 
nach Abschieben des Oberbodens deckten 
jedoch zahlreiche unbekannte Bodendenk
mäler fast im gesamten Bereich der rund  
2 km langen Trasse des neuen Veybachs auf.

Weite Teile der Euskirchener Ortslagen 
westlich der Bahnstrecke Euskirchen/Düren 
sind durch Überschwemmungen des Vey 
bachs gefährdet. Zur Reduzierung der  

Überflutungsgefahr hat der Erftverband da 
her den Veybach zwischen der Georgstraße 
in Euskirchen und dem Westrand von Wiß 
kirchen in zwei Bauabschnitten umgestaltet. 
Anfang Mai 2022 starteten die Bauarbeiten 
zur Umsetzung des zweiten Bauabschnitts 

G E WÄ S S E R

Veybachausbau Euskirchen
Erftverband verbessert Hochwasserschutz

Der neue Veybach bei Wißkirchen im Luftbild: Durch den Erdwall werden Überschwemmungen in Richtung Ortslage begrenzt.

von Wißkirchen bis Euenheim. Im Bereich 
Wißkirchen wurde der Veybach durch einen 
zwischen Ortslage und Bahnlinie verlaufen
den Umfluter ergänzt, der den Großteil des 
Hochwassers südlich um die Ortslage herum 
leitet. Der bisherige Umfluter entlang der 
VonHaltStraße wurde verfüllt, es verbleibt 
jedoch eine Mulde zur Ableitung von Ober 
flächenwasser. Durch die Anlage von Ver  
wallungen werden die Überschwemmungs 
flächen in Richtung der angrenzenden Orts 
lagen begrenzt und somit der Hochwasser 
schutz für die bebauten Bereiche verbessert. 
Das neue Gewässer wurde naturnah gestaltet 
und für Fische und andere Gewässerorganis
men frei durchwanderbar hergestellt. 
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Seit Juni 2022 besteht die Interkommunale 
Hochwasserschutzkooperation Erft, in   
der aktuell 20 Mitglieder (16 Kommunen,  
3 Krei se und der Erftverband) gemeinsam

an der Verbesserung des Hochwasser schut
zes im Einzugsgebiet der Erft arbeiten. Um 
über den Fortschritt, aktuelle Themen, Neu 
ig keiten und die entstehenden Konzepte und 
Maßnahmen zu informieren, hat der Erft 
ver band als Projektleiter eine gemeinsame 
Webseite ins Leben gerufen. Auf https://hws
kooperation.erftverband.de/ können seit De
zember 2022 Informationen rund um die Ko
operation abgerufen werden. Neben der 
Projektbeschreibung, einem Glossar mit 
kurzen Erklärungen zu Fachwörtern, Termi 
nen und der Kontaktmöglichkeit für weiter 
gehende Informationen, ist eine sogenannte 
WebGISLösung integriert, die eine inter 
akti  ve Karte zur Verfügung stellt.

G E WÄ S S E R

Hochwasserschutz- 
kooperation Erft 
GoLive des Internetauftritts mit WebGIS

In der Themenkarte »Hochwasserschutz 
kooperation« können die vom Erftverband 
aktuell betriebenen Hochwasserrückhalte 
becken (HRB) angezeigt werden. Darüber 
hinaus sind die vom Erftverband identifizier 
ten potentiellen Standorte neuer HRB darge
stellt. Im Zuge weiterer Standortüberprüfun 
gen wird diese Darstellung kontinuierlich er
gänzt. Standorte und Ideen für kommunale 
Hochwasserschutzmaßnahmen sind eben
falls in dieser Themenkarte dargestellt. Die 
Maßnahmen aus den kommunalen Schutz
konzepten werden hier auch fortlaufend  
er gänzt, sodass der abrufbare Inhalt und  
Status stetig weiterwachsen und aktualisiert 
wird. Neben einer kurzen Beschreibung  
ist unter anderem auch eine Kontaktperson 
der jeweiligen Kommune einsehbar. Die von 
den Bezirksregierungen erstellten Hoch was
sergefahrenkarten für das Einzugsgebiet  
der Erft und die Starkregenhinweiskarte des 
Bundesamtes für Kartographie sind ebenfalls 
im WebGIS dargestellt. Neuigkeiten zu Ko  
 o pe ration und Maßnahmen in den sozialen 
Netzwerken werden mit dem Hashtag 
#hwsErft gekennzeichnet.

Text: Dr. Daniel Bittner, Dr. Julian Struck und  
Ronja Thiemann

Screenshot der Webseite

Gemäß Denkmalschutzgesetz (DSchG 
NRW) sind diese dem Land Nordrhein
Westfalen zur Bergung, Auswertung und 
wissenschaftli chen Erforschung bis zu 
sechs Monate vorü bergehend zu über 
lassen. Nachdem der Erft verband dem LVR 
auf eigene Kosten externe Grabungsteams 
zur Seite gestellt hatte, um die Untersu
chungen zu beschleunigen, konn ten die 
Erdarbeiten jedoch bereits im August fort
gesetzt und noch rechtzeitig vor dem 
Winter abgeschlossen werden. Am 16. No 
vember erfolgte die Umleitung des Vey
bach in seine neue Gewässertrasse. Mit 
der Ver legung eines Regenwasserkanals in 
der Trasse des alten Umfluters zur Entwäs
serung der privaten Grundstücke und der 
anschlie ßenden Verfüllung wurde die Maß
nahme im Februar dieses Jahres komplett 
abgeschlos sen.

Insgesamt wurden in beiden Bauab
schnit ten rund 3,3 Kilometer neue, natur
nah ge staltete Gewässerverläufe und rund 
2,5 Kilometer Hochwasserschutz ver wal
lungen ange legt. Vor Umsetzung der Maß
nahme kam es in Wißkirchen bereits bei 
8 – 9 m³/s Abfluss am Pegel Burg Veynau 
zu ersten Ausuferun gen aus dem Veybach. 
Gemäß Hochwasser risikokarte der Bezirk s
regierung Köln waren schon bei Abflüssen 
von 12 m³/s 330 Einwohner*innen in Wiß
kirchen und Euenheim durch Über schwem
mungen betroffen, bei 20 m³/s erhöhte 
sich die Betroffenheit auf 730 Einwoh ner*
innen. Durch die nun abgeschlossenen 
Maßnah men können mindestens 20 m³/s 
Hoch was  ser im Veybach abfließen, ohne 
Schä den in den bebauten Bereichen zu 
verur sachen. 

Damit sich die Situation für die Unter
lieger an Veybach und Erft nicht verschlech 
tert, ist der neue Veybach zwischen Wiß
kirchen und Euenheim so gestaltet, dass 
hier Hochwasser schadlos weiträumig aus
ufern kann und somit der natürliche Rück 
halt gestärkt wird. Das Land NRW hat die 
Maßnahme zu 80 Prozent gefördert.

Text: Dr. Christian Gattke 

https://hws-kooperation.erftverband.de/
https://hws-kooperation.erftverband.de/
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S C H W E R P U N K T

Sicherung der Wasserversorgung
 
Beschleunigter Braunkohlenausstieg erfordert Wasserversorgungskonzept

Wasser muss zur Versorgung der Bevölke  
rung, der Wirtschaft und der grundwasser 
abhängigen Feuchtgebiete in ausreichen  
der Menge und Qualität zur Verfügung

stehen. Die Sicherung der Wasserver sorgung 
als wichtiger Bestandteil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und Kernaufgabe des Erft
verbandes schafft vor dem Hintergrund des 
bevorstehenden Endes der Braunkohlen 
gewinnung entscheidende Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Strukturwandel im 
Rheinischen Revier. Langfristige regionale 
Wasserversorgungskonzepte sind dabei 
maßgebliche Instrumente. In solchen Kon 
zepten wird beschrieben, welche Anpassun 

gen in der Wasserversorgung notwendig 
sind, um trotz der bergbaubedingten Aus 
wirkungen eine Bereitstellung von Trink 
wasser hinsichtlich Menge und Güte sicher 
stellen zu können. 

Gegenwärtig wird die Wasserversorgung 
im Rheinischen Revier auf unterschiedliche 
Weise von der Grundwasserabsenkung des 
Braunkohlenbergbaus beeinflusst:
• Geringere Verfügbarkeit von Wasser  

bis zum Trockenfallen von Förderbrunnen
• Verschwenken von Einzugsgebieten
•  Qualitative Veränderungen der Rohwas

serbeschaffenheit

Wassergewinnung

Wasserschutzzone

hydraulischer Endzustand
EZG 1955

EZG 2025 EZG 2045

EZG 2005

Die Wasserversorgung wird daher aktuell 
sichergestellt durch:
• Infiltration von aufbereitetem Sümpfungs

wasser (siehe Lexikonartikel 
S. 12) in die Grundwasserleiter

• Verlagerung von Förderbrunnen in tiefere 
Grundwasserleiter oder an andere Stand
orte

• Ersatzwasserlieferung vorwiegend aus 
Sümpfungswasser.

Mit Auslaufen des Braunkohlenbergbaus 
soll die Wasserversorgung langfristig wieder 
ohne externe Wasserlieferungen funktio nie
ren. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass 
nach Tagebauende weniger Sümpfungswas 
ser zur Verfügung stehen wird und schließlich 
mit fortschreitendem Grundwasserwieder 
anstieg die Sümpfung vollständig entfällt.  
Für eine Übergangszeit von mehreren Jahr
zehnten soll Wasser aus dem Rhein über eine 
Transportleitung herangeführt werden. Damit 
soll zum einen die Befüllung der Tagebauseen 
beschleunigt werden. Zum anderen soll die 
Grundwasseranreicherung für den Erhalt der 
grundwasserabhängigen Feuchtgebiete und 
zur Sicherung der Wasserversorgung fortge 
setzt werden. 

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen 
Dynamik des Sümpfungsgeschehens bzw. des 
späteren Grundwasserwiederanstiegs sowie 
des Einflusses von Infiltrationsmaßnahmen 
kommt es u. a. zu einem Verschwenken von 
Einzugsgebieten von Wassergewinnungs 
anlagen (ABBIL DUNG 1.0). Dabei verändert 
sich auch das Leakage zwischen den Grund 
wasserstockwerken, also die Menge an 
Wasser, die von einem Grundwasserstock 
werk in das darüber oder darunter liegende 

[1.0]  Verschwenken von Einzugsgebieten von Wassergewinnungsanlage

Verschwenken von Einzugsgebieten zwischen 2005 und dem ursprünglichen Tage bauende 2045  
und umhüllende (gestrichelte Linie) sowie festgesetzte Wasserschutzzone am Beispiel einer Wasser
gewinnungsanlage
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Legende
Fließ und Stillgewässer
Feuchtgebiete

Einleitungen
Infiltration_ostw 
Direkteinleitung

Wasserversorgung
Brunnenstandorte
Einzugsgebiete

Infiltrationsanteile
Jahr 2020
20 – 40 %
40 – 60 %
60 – 80 %
80 – 100 %
Wasserscheide Schwalmriegel
(schematisch)
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S C H W E R P U N K T

Sicherung der Wasserversorgung
 
Beschleunigter Braunkohlenausstieg erfordert Wasserversorgungskonzept

Stockwerk aufgrund von Druckunterschieden 
ein oder austritt. Im vorliegenden Beispiel 
hat das zur Folge, dass bei zunehmender 
Grundwasserabsenkung im Förderhorizont 
der Zustrom aus dem oberen Grundwasser 
stockwerk erhöht wird und sich das Einzugs 
gebiet somit verkleinert.

In ABBIL DUNG 1.0 sind ausgehend von 
der bergbauunbeeinflussten Situation (1955) 
die Einzugsgebiete im Zeitraum von 2005 bis 
zum ursprünglich geplanten Tagebauende 
2045 dargestellt. Nach Tagebauende wird  
ein allmähliches Zurückschwenken auf das 
ursprüngliche und sich langfristig wiederein 
stellende Einzugsgebiet erfolgen. Eine beson 
dere Herausforderung stellt dabei die Aus 
wei sung von Wasserschutzgebieten zum vor
beugenden Gewässerschutz dar. 

Nördlich des Tagebaus Garzweiler, im so
genannten Nordraum, werden kaum nega tive 
Auswirkungen durch aus den Kippen abströ
mendes Wasser erwartet. Qualitative Verän
derungen können jedoch durch die Grund
was seranreicherung mit aufbereitetem Süm  
pfungs oder Rheinwasser in den Ein zugs
gebieten der Förderbrunnen entstehen. Das 

Infiltrationswasser unterscheidet sich in sei
ner Beschaffenheit von der des oberflä chen
nah anstehenden Grundwassers, in das es 
überwiegend infiltriert wird, durch unter
schiedliche (meist höhere) Hydrogencarbo
nat werte, Abwesenheit von Nitrat und gerin
gere Konzentrationen von Chlorid und Sulfat. 
Da im Nordraum bereits seit 30 Jahren auf
bereitetes Sümpfungswasser infiltriert wird, 
kann dieses bereits in Grundwassermess stel
len und im Rohwasser nachgewiesen werden. 
Veränderungen der Grundwasserbeschaffen
heit in räumlich variablen Einzugsgebieten 
werden mit Hilfe von Grundwassermodellen 
abgeschätzt.

In der unmittelbaren Nähe von Infiltra
tionsanlagen kann das gemischte Grund was
ser zu sehr hohen Anteilen aus Infiltra tions
wasser bestehen. Es bildet sich eine so ge  
nannte Abstromfahne, bei der sich das Was
ser lateral und vertikal weiter vermischt. Die
se Verdünnung wird im oberen Grundwas
serstockwerk durch die Grundwasser neu bil
dung noch verstärkt.

Aus dem Vergleich der gemessenen Hy 
dro gencarbonatKonzentration im Infiltra
tionswasser mit den Konzentrationen des 

Rohwassers der Brunnenanlagen oder an 
Grundwassermessstellen lässt sich der Infil
trationswasseranteil an einzelnen Stand orten 
berechnen. Wenn diese Messun gen mit einer 
Grundwassermodell rechnung ergänzt wer
den, ergibt sich ein vollständiges Bild über 
die Ausbreitung des Infiltrationswassers im 
Raum (ABBIL DUNG 2.0).

In ABBIL DUNG 2.0 sind die aktuellen 
Ein zugs gebiete der Wassergewinnungsan  
la gen Ueve  koven und Beeck dargestellt. Im 
zeit lichen Verlauf (siehe QRCode) ist zu er
kennen, wie sich die Fahnen des Infil tra tions
wassers seit Inbetriebnahme in den 1990er 
Jahren ausbreiten. Ein Teil des in fil trier ten 
Wassers erreicht die Förder brun nen. Weitere 
Infiltrationsanlagen entlang der Linie Lent
holt – Schönhausen, die zum soge nann ten 
Schwalmriegel gehören, bilden eine Was
serscheide zwischen Schwalmgebiet und dem 
Tagebau Garzweiler. Dem größeren Gra dien
ten folgend, fließt das Infiltrations wasser so 
überwiegend in Richtung Tagebau und be
wirkt indirekt eine zuverlässige Stabilisie rung 
der Grundwasserstände entlang der Schwalm.

[2.0]  Ausbreitung von Infiltrationswasser in den Einzugsgebieten der Wassergewinnungsanlagen Uevekoven und Beeck

https://www.erftverband.de/wp-content/uploads/2023/03/s67_fuer_qr-code-erstellung_v1_infiltrationswasserausbreitung_uevekoven_beeck_1990_2020.gif


8

  

S C H W E R P U N K T

>>>

I N F O R M AT I O N S F L U S S    2 | 2 3

     

Form von Ersatzwasser – direkt oder durch 
Versickerung vor den vor hande nen Wasser
werken – oder durch andere Maß nahmen  
erfolgen. 

Umfangreiche Studien und Untersuchun 
gen der letzten Jahrzehnte haben dazu auch 
Lösungsansätze gegeben, die unter den zu
nächst gegebenen Voraussetzungen auch 
durch aus wirksam gewesen wären. Das vor
zeitige Ende des Tage baus – aus klima poli  ti
schen Vorgaben durchaus nachvoll ziehbar – 
hinterlässt in diesem Zusam men hang aber 
»Baustel len« zurück, da die Lösungsansätze 
nicht abschlie ßend umgesetzt werden kön
nen und Umset zungszeiträume für dauer
hafte Lösun gen nach Tagebauende nun deut
lich kürzer sind als zunächst ange nom men. 
Das stellt die Wasserwirtschaft vor zusätz
liche Probleme und Fragestellun gen, die 
schnell abgearbeitet werden müs sen. Die 
Trinkwasserversorger sind gehalten, sich for
dernd aber auch durch realisierbare Vorschlä
ge aktiv einschaltend zu betei li gen, gleiches 
gilt auch für den Erft verband, der dies be reits 
im Erftver bands gesetz (§2) als eine Grund
satzaufgabe festgeschrieben hat.

Alle bisherigen Beeinflussungen der Trink
wasserversorgung durch den Braun kohlen
tagebau konnten grundsätzlich gelöst wer
den. In der Region kam es we der zu qua li ta  

M E I N E  M E I N U N G

Sicherung der Trinkwasserversorgung  
und Braunkohlentagebau
Detlef Schumacher 
Geschäftsführer NEW NiederrheinWasser GmbH

tiven noch zu quantitativen Problemen, 
und die Bevölkerung wurde immer mit 
hochwertigem Trinkwasser beliefert. Die 
Aufgabe der nächsten Jahre aber auch 
Jahrzehnte wird es sein, diese Anforderung 
aufrecht zu erhalten. Es bleibt nur noch 
wenig Zeit, um mit konkreten Vorschlägen, 
Planungen und Umsetzungen zu beginnen. 
Aus meiner Sicht eine Riesen aufgabe, die 
nur dann für unsere Nach kommen zufrie
denstellend gelöst werden kann, wenn  
wir uns alle gemeinsam jetzt auf den Weg  
machen. Dazu gehören auch die Behörden
vertretenden und Gemeinden, die solchen 
Lösungen einer schnellen Um setzung nicht 
im Weg stehen dürfen.

Text: Detlef Schumacher

Zukünftig werden die Infiltrationsanlagen 
durch den Rückgang der Sümpfungsmengen 
mit Rheinwasser betrieben, das ebenfalls 
nitratarm ist, aber diverse organische Spu
ren stoffe enthält. Es muss sichergestellt wer
den, dass das gewonnene Trinkwasser die 
maßgeblichen Beurteilungswerte einhält. 
Mithilfe einer geeigneten Überwachungs 
und Aufbereitungskette, die für die Wasser
gewinnungsanlagen jeweils getrennt zu  
be ur teilen ist, kann aus heutiger Sicht die 

Ein haltung der Anforderungen aus der Trink 
wasserverordnung erreicht werden.

Die Erarbeitung eines Wasserversor gungs
konzeptes Nordraum wird eine wichtige 
Grundlage für die Sicherung der Wasser ver
sorgung in diesem Raum sein. Aktuell wer
den unter Federführung des Erftverbandes 
gemeinsam mit den betroffe nen Wasserver
sorgungsunternehmen, den zuständigen Be 
hörden und der RWE Power AG die Infil tra
tionswassereinflüsse ermittelt, um früh zeitig 

Anpassungsmaßnahmen zur Sicherung der 
Wasserversorgung planen und umsetzen zu 
können.

Text: Dr. Renate Jaritz, Alina Herber, Stefan 
Simon, Dr. Nils Cremer, Dr. Stephan Lenk

Lesen Sie dazu:

M E I N E 
M E I N U N G

Da die Braunkohle im offenen Tagebau 
gewonnen wird und dazu im großen Maße 
Grundwasser aus dem Vorrat entnommen 
werden muss, war und ist eine Beeinflus

sung der im Grundwasserabsenkungsbereich 
liegenden Trinkwassergewinnungsanlagen 
gegeben. Diese reicht von der Reduzierung 
der Grundwasserstände, der Verkleinerung 
der Wassereinzugsgebiete oder der Ver
schwe nkung dieser bis hin zur vollständigen 
Aufgabe ursprünglich vorhandener Was se r
werke. Diese Beeinflussung endet nicht mit 
dem Ende der Braunkohlengewinnung, son
dern wird deutlich darüber hinausgehen.

Als wasserwirtschaftliches Oberziel im 
Braunkohlenplan Garzweiler II aus dem Jahr 
1995 wurde festgelegt, dass die Region aus 
Gründen des öffentlichen Wohls was ser
wirtschaftlich nicht schlech ter gestellt wer
den darf als ohne den bergbaulichen Sümp
fungseinfluss. Das gilt sowohl für die Ertei  
lung von Wasserrechten (hier soll grundsätz
lich nur die genehmigungsfähige Menge zum 
Zeitpunkt 1955 herangezogen werden) als 
auch für die tatsächlich förder bare Menge 
und Qualität. Fehlmengen müs sen z. B. in 
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Die Trinkwasserversorgung hat Vorrang  
vor anderen Gewässerbenutzungen ¹

Aktuelle Urteile von Verwaltungsgerichten

Das Verwaltungsgericht Hannover gab mit 
Urteil vom 17. Januar 2023 der Klage der 
Harzwasserwerke GmbH gegen einen vom 
Landkreis Diepholz ausgesprochenen teil 

weisen Widerruf einer wasserrechtlichen Be
willigung zur Entnahme von Grundwas ser für 
die öffentliche Trinkwasserversor gung statt.

Sachverhalt
Der beklagte Landkreis Diepholz erteilte den 
Harzwasserwerken für deren Standort Ristedt 
im Jahre 2010 die wasserrechtliche Bewilli
gung zur Förderung von jährlich 20 Mio. Ku
bikmeter (m³) Grundwasser für die Trinkwas
serversorgung. In diesen 20 Mio. sind neben 
dem Bedarf von 17,1 Mio. m³ Wasser ein  
Volumen von weite ren 2,9 Mio. m³ als Sicher
heits und Trocke n jahres zuschlag enthalten. 
Diese Menge ha ben die Harzwasserwerke 
über mehrere Jahre nicht ausgeschöpft. 

Die Beklagte wiederrief die Bewilligung im 
Umfang von 0,4 Mio. m³ Wasser jährlich. Zur 
Begründung verwies er im Wesentlichen da
rauf, dass nach §18 Abs. 2 WHG eine Bewilli
gung widerrufen werden könne, wenn die 
Benutzung drei Jahre un unte rbrochen nicht 
ausgeübt oder ihrem Umfang nach erheblich 
unterschritten wor den sei. Diese Vorausset
zungen seien hier für die Jahre 2018, 2019 
und 2020 erfüllt. Mit der Aufhebung des 
nicht benötig ten För der rechts werde ein 
spürbarer Beitrag zur Scho nung des Grund
wasser körpers geleistet. Der Beklagte ver
bessere mit dem Widerruf auch seine Reak
tionsmöglichkeiten hin sicht lich der infolge 
des Klimawandels zu erwar tenden Nutzungs
konflikte. Die Klägerin kön ne no falls kurz
fristige Engpässe über ihr Ver bund system aus 
anderen Wasserwerken kompen sieren. 

Urteilsbegründung
Das Verwaltungsgericht gab der Klage der 
Harzwasserwerke statt. Zur Begründung 
sagte das Gericht: Nach Auffassung der 
Kammer sei bereits der Tatbestand des §18 
Abs. 2 WHG – das ist die Bestimmung, die 

einen teilweisen Widerruf ermöglicht – nicht 
erfüllt, denn die festzustellende Unterschrei
tung der bewilligten Nutzung habe in drei 
konsekutiven Jahren keinen erheblichen 
Umfang erreicht, wie die Norm es aber ver
lan ge. Die Trinkwasserversorgung unterfalle 
nachfragebedingten Schwankungen und sei 
somit auf die Vorratsbewirtschaftung ange
wiesen, der der Landkreis mit den im Bewil
ligungsbescheid zugestandenen Zuschlägen 
selbst Rechnung getragen habe. Die hier 
wesentliche Differenz sei daher nicht dieje
nige zwischen dem bewilligten und dem 
tatsächlichen Förderumfang. Zu letzterem 
seien vielmehr zusätzlich Reserven zur Ge
währ leistung der zuverlässigen Trinkwas
serversorgung hinzuzurechnen, auch wenn 
diese nicht in Anspruch genommen würden. 
Für das Jahr 2020 ergebe sich – unter Be
rücksichtigung der im Bewilligungsbe scheid 
zugestandenen Zuschläge von insgesamt  
2,9 Mio. m³ Wasser – ein Gesamtbedarf von 
19,97 Mio. m³ Wasser, weil es sich nicht um 
ein Trockenjahr gehan delt habe. Die Differenz 
zur Höchstfördermenge von 30.000 m³ Was
ser pro Jahr stelle sich im Kontext der ur
sprünglichen Bewilligung in einem Umfang 
von 20 Mio. m³ jährlich nicht als erhebliche 
Unterschreitung dar und rechtfertige auch 
keinen Widerruf über eine Gesamtmenge von 
400.000 m³ jährlich.

Bewertung
Die Entscheidung ist, auch wenn sie einen 
Einzelfall darstellt und soweit aus der Pres
seerklärung des VG entnehmbar, zu be grü
ßen, weil sie die Bedeutung der öffent lichen 
Wasserversorgung auch in Zeiten der klima 
(änderungs)bedingten Grundwasserstände 
betont. Bei der Bewilligung zu Gunsten der 
Harzwasser werken hat es sich gerade nicht 
um eine wasserrechtlich nicht erlaubte Vor
ratsbewilligung gehandelt. Der Vorrang der 
öffentlichen Wasserversorgung ist in §§12 
Abs. 1 Nr. 1, 3 Nr. 10 des Wasserhaus halts
gesetzes und §37 Landeswassergesetz aus
drücklich festgelegt, wurde und wird aber 
von anderen großen Grundwasserentneh

mern – vor allem aus der Industrie und der 
Landwirtschaft – u. a. bei der letzten LWG
Novelle in Frage gestellt. Die Entscheidung 
zeigt auch, dass ein (teilweiser) Widerruf ei
ner Bewilligung genau geprüft werden muss 
und sich eine Klage gegen einen teil weisen 
Widerruf lohnen kann.

Das Urteil, dessen Begründung bei Redak
tionsschluss im Internet noch nicht vorlag,  
ist noch nicht rechtskräftig. Der Landkreis 
darf die Zulassung der Berufung beim OVG 
Lüne burg beantragen.

¹ Der Autor verwendete u. a. die Presseerklärung  
des VG Hannover, abrufbar unter https://www.
verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/
aktuelles/pressemitteilungen/harzwasserwerke-
gewinnen-streit-um-die-forderung-von-grundwasser-
fur-die-trinkwassergewinnung-218830.html  
und die Presseerklärung der Harzwasserwerke, 
abrufbar unter https://www.harzwasserwerke.de/
presse/pressemitteilungen/2023/harzwasserwerke-
gewinnen-rechtsstreit-um-reduziertes-wasserrecht/

Verwaltungsgericht bestätigt  
wasserrechtliche Bewilligung  
zu Gunsten der RWW
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat 
mit Urteil vom 14. Februar 2023 (17 K 
2006/20) die Klage des NABU gegen 
eine wasserrechtliche Bewilligung zur 
Entnahme von Grundwasser zu Gunsten 
der RheinischWestfälischen Wasser
werke abgewiesen. In der ausführlich 
begründeten und lesenswerten Ent
scheidung kam das Gericht zu dem Er
gebnis, dass die Bewilligung weder ge
gen Vorschriften des Arten und Natur  
schutzes, noch gegen wasserrechtliche 
oder verfahrensrechtliche Bestimmun
gen verstößt. Der Wasserversorger dürfe 
seiner Bedarfsprognose auch eine Reser
ve von mindestens acht Prozent zugrun
de legen. Die Entscheidung ist für alle 
Wasserversorger im Verbandsgebiet von 
Bedeutung und zu begrüßen.

Text: Per Seeliger

https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/harzwasserwerke-gewinnen-streit-um-die-forderung-von-grundwasser-fur-die-trinkwassergewinnung-218830.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/harzwasserwerke-gewinnen-streit-um-die-forderung-von-grundwasser-fur-die-trinkwassergewinnung-218830.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/harzwasserwerke-gewinnen-streit-um-die-forderung-von-grundwasser-fur-die-trinkwassergewinnung-218830.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/harzwasserwerke-gewinnen-streit-um-die-forderung-von-grundwasser-fur-die-trinkwassergewinnung-218830.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/harzwasserwerke-gewinnen-streit-um-die-forderung-von-grundwasser-fur-die-trinkwassergewinnung-218830.html
https://www.harzwasserwerke.de/presse/pressemitteilungen/2023/harzwasserwerke-gewinnen-rechtsstreit-um-reduziertes-wasserrecht/
https://www.harzwasserwerke.de/presse/pressemitteilungen/2023/harzwasserwerke-gewinnen-rechtsstreit-um-reduziertes-wasserrecht/
https://www.harzwasserwerke.de/presse/pressemitteilungen/2023/harzwasserwerke-gewinnen-rechtsstreit-um-reduziertes-wasserrecht/
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Der geplante Neubau der Wehranlage Gus
torf W 10 steht im Zusammenhang mit  
den Ausbauplänen des Erftverbandes in 
den 1960 und 70er Jahren zwischen Frim

mers dorf und Neuss.
Nun soll durch den geplanten Neubau des 

Wehres ein freier Abfluss der Wassermassen 
auch beim Hundertjährlichen Hochwasser 
gewährleistet werden. Von der Mühle Gus
torf, die sich im Besitz der Familie Arnolds 
befindet, soll die Erft bis zur Sohlschwelle 
unterhalb der Mühle Gnadenthal auf eine 
Leistungsfähigkeit von 70 Kubikmeter pro 
Sekunde (cbm/sec) ausgebaut werden.

Der Entwurf des Erftverbandes Bergheim 
sieht vor, das Gewässer zu begradigen und  
zu vertiefen, sodass bei Hochwasser mehr 
Was ser aufgenommen und in kürzerer Zeit 
abtransportiert werden kann. Dabei sollen  
60 cbm/sec über den Gustorfer Mühlengra
ben und durch die Mühlenschleuse 10 cbm/
sec abgeleitet werden.

Dass bezüglich dieses Vorhabens bereits 
mit Protest gerechnet wird, zeigt der Akten
vermerk des Regierungspräsidenten Düssel
dorf aus dem Jahr 1967:

»Da zu erwarten ist, dass der Mühlenbe 
sit zer Arnolds, Einspruch einlegen wird, soll 
vor der Planfeststellung durch das Wasser
wirt schaftsamt und den Erftverband mit  
Arnolds verhandelt und seine Zustimmung  
erwirkt werden, damit die Bauarbeiten keine 
Verzö gerung erleiden«. 

Besonders auf den erforderlichen Ausbau 
aufgrund von »Anforderungen des erhöhten 
Mittelwassers durch das Einleiten der Gru
ben wässer der Rheinischen Braunkohlen
werke« wird vom Erftverband in den Ausfüh
rungen hingewiesen. 

Die Situation des Erftgebietes wird in der 
amtlichen Begründung zum Erftverbands
gesetz folgendermaßen beschrieben:

»Die wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse im Einzugsgebiet 
der Erft sind schon von Natur aus 
ungünstig. Die Erft ist ein typischer  
Mittelgebirgsfluß mit unausgeglichener  
Wasserführung. Ihre Ab flußmengen sind 
fast ausschließlich von den Niederschlägen 
abhängig. Charakteristisch sind unzeitige 
Über schwem mungen bei starken Regenfällen 
und Wassermangel in Trockenzeiten«.

Die Gustorfer Arnolds Mühle wird vom 
Rechtsanwalt Dr. Jur. H. G. Hüsch aus Neuss 
vertreten.

Man äußert Bedenken zu der Planung und 
überreicht eine gutachtliche Stellungnahme 
von Professor für Wasserwirtschaft, Dr. Plass  
mann aus Münster, die besagt:

»Die derzeitige Situation der Abflußver 
hältnisse in der Erft im Bereich der Wehran
lage 10 und im Gustorfer Mühlengraben bei 
Gewöhnlichwasser: Die augenblickliche Was
serführung der Erft beträgt mit gewissen 
Schwankungen ca. 26 cbm/sec. Diese hohe 
Wasserführung als Dauerbelastung ist be
dingt durch die schon erwähnte Einleitung 
der Sümpfwässer durch die RBW (Rheinische 
Braunkohlenwerke).

Durch die vorhandene Wehranlage mit 
Dauerstau auf dem rechtlichen Stauziel der 
Mühle Gustorf werden der Mühle über den 
Gustorfer Mühlengraben ca. 5 cbm/sec an 
Betriebswasser zugeleitet. Durch die nicht 
unerhebliche Geschiebeführung der Erft bei 
Abfluß der erhöhten Mittelwasserführung  
ist dieser Mühlengraben gegenwärtig stark 
verlandet«. Es wird weiter befürchtet, dass 
schon bei geringer Überschreitung der Was
serfracht eine Überflutung des Mühlen ge 
ländes unvermeidbar ist.

Hintergrund: Lageplan Gustorfer Wehranlage 
vom Ing. Büro Tschapke, Hagen, Jahr 1969 

Gustorfer Flutschleuse  
bei der Bauabnahme im Jahr 1975

 AU S  D E M  A R C H I V

 »Größer, breiter  
und schneller«
Mit dem Planfeststellungsverfahren  
zum Ausbauvorhaben des Unterlaufs der Erft 
folgen die Einsprüche der Anlieger. 

»Solange die zahlreichen Mängel in den  
Planungsunterlagen bestehen bleiben«  
so schreibt der Rechtsanwalt Dr. Hüsch an  
die Kreisverwaltung Kreis Neuss in Greven
broich/Untere Wasserbehörde in seinem 
Schreiben von 01. Juli 1975 Seite 4, »ist den 
Beteiligten nicht zumutbar, eine Stellung
nahme abschließend abzugeben. […] 

Auch das Auftreten des Beharrungs zu
standes wird auf eine Vermutung gestützt. 
Vermutungen im Zusammenhang mit tech
nischen Planungen sind »Sünden wider den 
Heiligen Geist«, die bekanntermaßen nicht 
verziehen werden«.

Außerdem möchte der Anwalt für seinen 
Mandanten Mühle Arnolds, falls es zur Auf
hebung der Staurechte kommt, eine ange
messene Entschädigung festsetzen:

»Die Planung berücksichtigt nicht, dass 
der Mühlenbetrieb Arnolds – auch wenn er 
zur Zeit infolge Brandschaden still liegt –  
eine gewerbliche Anlage darstellt«. Nach 
einem Mühlenbrand im Jahr 1961 wird der 
Mühlen betrieb von Arnolds nicht wieder 
aufgenom men.

Das neue Gustorfer Wehr W 10 wird  
erst im Jahr 1975 fertiggestellt. Wegen des 
Rechts streites verschiebt der Große Erft
verband das Wehr zweieinhalb Meter nach 
Osten. Somit muss das Grundstück der Ar
nolds Mühlen nur während der Bauzeit in 
Anspruch genommen werden. 

Text: Karin Beusch
Quellen: Archiv des Erftverbandes
Literatur zur Gustorfer Mühle: älteste bekannte 
Erwähnung aus dem Jahr 1335. Im Besitz der Firma 
H. H. Arnolds aus Stolberg 1921, Jahrbuch 2009 /
Rhein-Kreis Neuss / Aufsatz Peter Staatz / Martin Zabel 
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sich die Wetterlage erneut drastisch. Bei 
milden Temperaturen regnete es verbreitet 
und zum Jahreswechsel wurden sogar die 
bisherigen SilvesterRekordtemperaturen aus 
dem letzten Jahr erneut übertroffen. Den 
Höchstwert erreichte dabei die Station Nör
venich mit 18,7 °C. Dennoch war der Dezem
ber etwas kälter als im Mittel der aktuellen 
Vergleichsperiode. 

Unter dem Einfluss einer Reihe von Tief
druckausläufern blieb es auch in der ersten 
Januarhälfte mild. Ab der Monatsmitte wurde 
es kälter und zwischen dem 19. und 24. Ja
nuar lag fast im gesamten Verbandsgebiet 
Schnee. Insgesamt war der Januar fast 1,5 °C 
wärmer als im Mittel. Die Niederschläge w a 
ren sehr unterschiedlich verteilt. Während  
in der Eifel (NettersheimBuir) über 90 mm 
gemessen wurden, lagen die Niederschläge 
im Bereich EuskirchenZülpich bei teilweise 
unter 30 mm. 

Text: Dr. Tilo Keller
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Das Wasserwirtschaftsjahr 2023 begann 
weitgehend niederschlagsfrei und sonnig. 
Das änderte sich ab der Monatsmitte. Es 
regnete verbreitet und fast täglich, sodass

die mittlere Monatssumme an den meisten 
Niederschlagsstationen fast noch erreicht 
wurde. Dazu war der Monat insgesamt sehr 
mild. Die Temperaturen lagen in Bergheim 
im Mittel fast 2 °C über der Referenzperiode. 
Die Höchstwerte erreichten in Bergheim 
17,6 °C und sogar 20,0 °C in Eicherscheid, 
während die Minimumtemperaturen den Ge
frierpunkt nur knapp und kurz unterschritten.

Mit dem Monatswechsel änderte sich die 
Wetterlage. Es dominierte Hochdruckeinfluss. 
Bis zum 19. Dezember lagen die Tagesmittel
temperaturen zunehmend unter den langjäh
rigen Vergleichswerten. Ab dem 15. Dezem
ber kam es zu Dauer und strengen Nacht  
frös  ten mit verbreitet zweistelligen Minusgra
den. Am 5. Dezember fiel der erste Schnee 
des Winters. Kurz vor Weihnachten änderte 

K L I M A S TAT I O N  B E R G H E I M

Witterungsverlauf 1. Quartal 2023
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Mittel   8,8 °C  3,9 °C  5,4 °C

30jähriges Mittel 1961/2020  7,0 °C 4,2 °C  3,0 °C

Bodentemperatur Mittel 11,0 °C 6,8 °C  7,1 °C
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30jähriges Mittel 1961/2020 58 mm 62 mm 54 mm
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Weil sich Braunkohle nicht wie Sand oder 
Kies unter Wasser abbauen lässt, müssen 
die oberhalb der Kohle liegenden Gebirgs
schichten vollständig vom Grundwasser 
entleert werden. Und auch unterhalb der 
Flöze muss der Grundwasserdruck so weit 
vermindert werden, dass die Sohlen der 
Gruben nicht aufbrechen. Das Abpumpen 
des Grundwassers erfolgt mit Brunnen,  
die bis 500 m unter die Oberfläche reichen. 
Insgesamt sind im Rheinischen Revier mehr 
als 2.000 solcher Entwässerungsbrunnen 
in Betrieb, die aktuell im Jahr etwa 500 
Millionen Kubikmeter (m³) Sümpfungswas

ser fördern. Seit Ende der 1950er bis Mitte 
der 1980er Jahre förderten sie jährlich zu
sammen sogar rund 1.200 Millionen m³. Da
durch kam es zur großräumigen Absenkung 
des Grund wasser spiegels. Im zentralen Be
reich des Rheini schen Reviers wird es nach 
Ende der Sümpfung mehr als 100 Jahre dau
ern, bis sich die Grundwasservorräte wieder 
aufge füllt haben.

Das anfallende Sümpfungswasser wird 
heute vorrangig zur Kühlung der Kraft werke, 
für die Wasserversorgung der übrigen In dus
trie und der Bevölkerung oder zur (Wieder) 
Anreicherung des Grund wassers genutzt. 
Weil die Menge des Süm pfungswassers den 
Bedarf an nutzbarem Wasser übersteigt,  
wird das verbleibende Überschusswasser – 
heute etwa ein Viertel der Gesamtförderung 
– größtenteils über die Erft, aber auch über 
den Kölner Randkanal sowie Rur und Inde 
abge leitet.

Über zwei Einleitstellen bei Bergheim flie
ßen heute etwa 6 m³/s Sümpfungswasser  
in die Erft. Das ist mehr als der natürliche  
Ab fluss, der im Unterlauf der Erft bei 5 m³/s 
liegt. Das bleibt nicht ohne Folgen: Bis in die 
1980er Jahre hinein, überwogen zunächst  
die Vorteile des nährstoffarmen und vom 
Men schen unbelasteten Grundwassers. So 
führ ten die Einleitungen zu einer Verdünnung 
der ebenfalls in die Erft geleiteten und aus 
heuti ger Sicht unzureichend geklärten Ab
wässer. Noch heute hat das Sümpfungs was
ser eine verdünnende Wirkung auf die Kon
zentra tio nen von unerwünschten Nähr und 
Schad stoffen. Dank der modernen Klär tech
nik hat die Verschmutzung der Erft durch  
Abwasser heute stark abgenommen. Damit 
erlangen die aus dem Sümpfungs was ser re
sultierenden Belastungen wie seine Ei sen
fracht, Sauer stoffarmut und hohe Tempera  
tur eine größe re Relevanz. Heute wird ein 
Großteil des ein geleiteten Sümpfungswassers 
seitens des Bergbaus enteisent und mit Sau
er stoff an gereichert. Das zur Trockenhaltung 
des Tagebaus Hambach in die Erft gelei te te 
Sümpfungswasser hat heute eine Tem pe ratur 

von etwa 24 °C. Dies hat zur Folge, dass 
die Wassertemperatur der Erft unterhalb 
von Bergheim im Winter, selbst wenn 
benach barte Bäche bereits gefrieren, nicht 
unter 10 °C fällt.

Das warme Sümpfungswasser hat Aus
wirkungen auf die in der Erft lebenden 
Pflanzen und Tiere. So beeinflusst es die 
Fortpflanzung einiger in der Erft vorkom
mender Fischarten, bietet dagegen aber 
ideale Voraussetzungen für das Überleben 
oder die Vermehrung tropischsubtropi
scher Organismen. So gedeihen in der Erft 
verschiedene Warmwasserpflan zen, die 
oft aus Aquarien stammen.

Nach Ende der Sümpfungswasserein
lei tung wird der heutige Querschnitt der 
Erft zu groß für den verbleibenden Abfluss 
sein. Das Land NordrheinWestfalen, die 
Kommunen, der Erftverband und der Berg 
 bautreibende haben daher eine Rahmen
konzeption, das Perspektiv kon zept Unte  
re Erft, erarbeitet, das aufzeigt, wie der  
40 km lange Gewässerabschnitt zwischen 
Bergheim und der Mündung an die künf   
ti gen Abflussverhältnisse angepasst wer
den soll.

Text: Dr. Udo Rose
Winter an der Einleitstelle in BergheimKenten

Sümpfungswasser 
nennen die Bergleute das zum  
Trocken halten der Tagebaue  
abgepumpte Grundwasser.  

L E X I KO N 

Was ist eigentlich 
Sümpfungswasser?

Einleitstelle Sümpfungswasser
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https://www.erftverband.de/wp-content/uploads/2023/03/einleitstelle-suempfungswasser.mp4

